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Betr.:  Akquisitionskosten einer deutschen Gesellschaft für den Erwerb eines 
österreichischen KG-Anteiles (EAS.1524)  

Werden in einem deutschen Betriebsprüfungsverfahren im Jahr 1995 angefallene 

Aufwendungen einer deutschen Gesellschaft für den 1996 erfolgten Erwerb einer 

österreichischen KG-Beteiligung unter Berufung auf Artikel 4 des österreichisch-deutschen 

DBA vom Betriebsausgabenabzug ausgeschlossen, so hat die deutsche Gesellschaft Anrecht, 

daß über diese Frage ein österreichisch-deutsches Verständigungsverfahren eingeleitet wird. 

Denn wenn unter Berufung auf das österreichisch-deutsche Doppelbesteuerungsabkommen 

Aufwendungen, die in beiden Staaten den Charakter abzugsfähiger Betriebsausgaben 

aufweisen, in keinem der beiden Staaten berücksichtigt werden, dann tritt hiedurch ebenso die 

Wirkung einer abkommenswidrigen Doppelbesteuerung ein wie im Fall einer doppelten 

Besteuerung von Betriebseinnahmen. Da es um die Interessenlage eines deutschen 

Unternehmens geht, müßte gemäß Artikel 19 das Verfahren beim deutschen 

Bundesministerium der Finanzen beantragt werden.  

13. September 1999 

Für den Bundesminister: 

Dr. Loukota 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

 


